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Outsourcing  
im Finanzsektor –  
Effizienzsteigerung zu 
Lasten der Qualität? 

In- oder Outsourcing von Geschäfts-
prozessen entwickelt sich derzeit zu 
einem der zentralen Themen in der 
Finanzdienstleistungsbranche. Um 
die Outsourcing-Ziele, wie die Auto-
matisierung von Prozessen, die Stan-
dardisierung von Schnittstellen oder 
die Kompatibilität von IT-Systemen 
erreichen zu können und die Qualität 
der ausgelagerten Leistungen sicher-
zustellen, müssen rechtzeitig entspre-
chende Branchen-Standards entwi-
ckelt werden. Dies betrifft auch den 
Bereich Auslagerungscontrolling. 

Während Banken und Versicherungen 
bereits verstärkt Prozesse auslagern, ist 
das Outsourcing-Potenzial bei Invest-
mentgesellschaften noch beträchtlich. 
Ihr Geschäftsmodell zielte über viele 
Jahre hinweg darauf ab, alle Stufen der 
Wertschöpfungskette – von der Fonds-
konzeptionierung über das Manage-
ment und die Administration der Fonds 
bis hin zum Fondsvertrieb – im eigenen 
Unternehmen abzubilden. 

In der Praxis haben sich in der Invest-
mentbranche zwischenzeitlich unter-
schiedliche Modelle für die Auslage-
rung von Tätigkeiten entwickelt. Dazu 
zählt der Einsatz externer Asset-Mana-
ger als Advisory- oder Outsourcing-
Partner bei der Anlageentscheidung im 
Portfolio-Management ebenso wie die 
Auslagerung der gesamten Fondsad-
ministration auf einen externen Dienst-
leister. 

Risiken und Spannungsfelder 
beim Outsourcing 

Eine große Herausforderung bei Aus-
lagerungslösungen ist der Nachweis 
der Ordnungsmäßigkeit der über-

nommenen Geschäftsprozesse beim 
Outsourcing-Dienstleister. Dies ist für 
die auslagernde Gesellschaft die Vor-
aussetzung, um die Funktionsfähigkeit 
des internen Kontrollsystems nicht zu 
gefährden. Ein funktionsfähiges als 
auch effizientes Risiko- und Security-
Management ist ein Wettbewerbsvor-
teil und somit ein wesentlicher Erfolgs-
faktor. 

Unternehmen, die Outsourcing in 
Erwägung ziehen, benötigen Kriterien 
für die Auswahl eines geeigneten 
Outsourcing-Dienstleisters. Dieser 
wiederum muss seine Leistungsfähig-
keit dem Markt glaubhaft vermitteln 
können. Daher benötigen beide Seiten 
Standards zur Qualitätsmessung und 
-sicherung.

Voraussetzungen für effiziente 
Auslagerungslösungen 

Um weiterhin im Interesse der eigenen 
Kunden handeln zu können, muss sich 
das Unternehmen bei jeder Form der 
Auslagerung die Ordnungsmäßigkeit 
der ausgelagerten Geschäftsprozesse 
nachweisen lassen. Das Outsourcing 
eines Tätigkeitsbereiches muss ohne 
Beeinträchtigung  
•  der Ordnungsmäßigkeit der Leistun-

gen des Outsourcers,
•  der Verantwortlichkeit und Steue-

rungs- und Kontrollmöglichkeiten der 
Geschäftsleitung des Outsourcers 
sowie 

•  der Prüfungsrechte und entspre-
chenden Kontrollmöglichkeiten der 
internen Revision und des Abschluss-
prüfers des Outsourcers

erfolgen.

Grundprinzipien für Outsourcing

Die Bank for International Settlements 
(BIS) definiert in ihrem Konsultations-
papier vom Februar 2005 ( Link: 
http://www.bis.org/publ/joint12.htm) 
Grundprinzipien, die alle Unternehmen 
des Finanzsektors beim Outsourcing 
beachten sollten. Diese Prinzipien sind 
als Rahmen und Basis für ein effizien-
tes Auslagerungsmanagement und 
-controlling zu sehen:
•  Implementierung einer umfassenden 

Verfahrensregelung zur Beurteilung, 
ob und wie bestimmte Prozesse 
ausgelagert werden („Outsourcing 
Policy“)

•  Durchführung einer Risikoanalyse 

und -bewertung für die Auslagerung 
von Prozessen

•  Sicherstellung, dass durch die Aus-
lagerung von Prozessen keine Ver-
pflichtungen gegenüber Kunden oder 
Aufsichtsbehörden negativ beein-
trächtigt werden

•  Gebührende Sorgfalt und definierte, 
kontrollierte Verfahren für die Aus-
wahl, Beurteilung und Überwachung 
des Outsourcing-Partners und des-
sen Leistung

•  Ein dem Ausmaß der ausgelagerten 
Leistungen angemessener und aus-
reichend detaillierter Outsourcing-
Vertrag, der zumindest folgende 
Bereiche regelt:

-  Leistungsvergabe an Subunter-
nehmer

- Vertraulichkeitsbestimmungen
-  Aufteilung und Überwachung der 

jeweiligen Verantwortlichkeitsbe-
reiche; u.a. IT-Security und Not-
fallsplanung

-  Zahlungsvereinbarung und  
-bedingungen

-  Schadenersatz und Pönalezahlungen
- „Right to Audit“
-  Konflikt-Eskalationsmechanismen
- Vertragsbeendigung 
-  gegebenenfalls anwendbares Recht

•  Implementierung ausreichender 
Maßnahmen zur Sicherstellung 
des unterbrechungsfreien Betriebs 
(„Disaster Recovery Konzept“); 
sowohl beim Outsourcer als auch 
beim Dienstleister

•  Umsetzung adäquater Maßnahmen 
zum Schutz sensibler Informationen 
des Outsourcers und dessen Kunden 
(„IT Security Konzept“) beim Dienst-
leister

Es ist davon auszugehen, dass die 
staatlichen Aufsichtsbehörden diese 
Regelungen sinngemäß übernehmen 
werden. Zusätzlich hat die BIS Prinzipien 
für die Behandlung von Outsourcing-
Lösungen durch staatliche Aufsichts-
behörden formuliert, die unter anderem 
die umfassende Einbeziehung der 
Outsourcing-Lösungen in die Über-
wachung der jeweiligen Unternehmen 
verlangen.

Während sich einige dieser Prinzipien 
durch ein entsprechendes Service 
Level Agreement mit dem Dienstleister 
und die laufende Überwachung des-
selben abdecken lassen, sind für andere 
– wie die Beurteilung der ordnungs-
gemäßen Abwicklung ausgelagerter 
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Prozesse – umfassende Kontroll- und 
Prüfhandlungen durch den Outsourcer 
bzw. seinen Abschlussprüfer notwendig.

Controls Reports nach SAS 70 
im Rahmen des Auslagerungs-
controllings 

Das Statement on Auditing Standards 
No. 70 (SAS 70) wurde 1992 von der 
amerikanischen Wirtschaftsprüferver-
einigung AICPA (American Institute of 
Certified Public Accountants) als Stan-
dard für die externe Prüfung von Ausla-
gerungslösungen entwickelt. Der Auslö-
ser für die Einführung von SAS 70 in den 
USA war der Trend zum Outsourcing 
von Dienstleistungen in Folge des Auf-
brechens der Wertschöpfungskette 
– besonders in der Finanzdienstleis-
tungsbranche. 

Typische Charakteristika von 
Controls Reports nach SAS 70 

Controls Reports sind von einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft durchge-
führte Prüfungen der Abläufe und des 
internen Kontrollsystems in den betref-
fenden Bereichen eines Outsourcing-
Dienstleisters. Dieser kann die turnus-
mäßig erstellten Prüfberichte einzelnen 
Kunden zur Verfügung stellen. Damit 
lassen sich eigene Prüfungen des Out-
sourcers weitgehend ersetzen. Han-
delt es sich bei dem Dienstleister um 
einen Wettbewerber, verhindern Cont-
rols Reports außerdem, dass ungewollte 
Einblicke in dessen Organisation oder 
Geschäftsabläufe erfolgen. Im Falle 
eines Mehrmandanten-Dienstleisters 
bieten sie zudem den Vorteil, dass nicht 
jeder einzelne Kunde selbst Prüfungen 
durchführen muss. 

Mit Hilfe von Controls Reports nach 
SAS 70 werden die Prüfung und 
Berichterstattung von Dienstleistungs-
unternehmen vereinheitlicht und die 
Prüfungsergebnisse vergleichbar. 
Dennoch handelt es sich um keine 
„Checklisten“-Prüfungen mit einem 
fest definierten Maßnahmen- oder 
Prüfungskatalog. Vielmehr besteht die 
Möglichkeit, Prüfungsschwerpunkte 
auftragsbezogen festzulegen. Es gibt 
zwei Arten von Controls Reports nach 
SAS 70  (siehe Abb. 1):
•  Typ I: Bericht über die Angemes-

senheit der Konzeption der internen 
Kontrollen

•  Typ II: Bericht über die Angemessen-
heit der Konzeption und die Wirksam-
keit der internen Kontrollen

Vorteile einer Prüfung nach  
SAS 70 für Outsourcer und 
Dienstleister

Wesentliche Vorteile für Outsourcer: 
•  Durch die Prüfberichte werden die 

Organisation, Prozesse und Kontroll-
maßnahmen des Service-Dienstleis-
ters transparent. Sie können potenzi-
ellen Outsourcern daher als Entschei-
dungsgrundlage für die Auswahl des 
geeigneten Anbieters dienen. 

•  Die Beurteilung der Ordnungsmä-
ßigkeit des internen Kontrollsystems 
wird an die spezifischen Bedürfnisse 
des Outsourcers und somit an die 
Anforderungen des individuellen Risi-
komanagement-Systems angepasst. 
Dadurch können bestehende Prozess- 
abläufe effizienter gestaltet und Risi-
ken reduziert werden. 

•  Die Einhaltung der an den Service-
Dienstleister gestellten Anforderun-
gen wird durch einen unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer bestätigt. 

Wesentliche Vorteile für Outsourcing-
Dienstleister:
•  Die Prüfberichte richten sich gezielt 

an die Kunden der Outsourcing-
Dienstleister, deren potenzielle Kun-
den sowie deren Abschlussprüfer. 

•  Erfolgreich abgeschlossene Prü-
fungen können dem Dienstleister 
erhebliche Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen. 

•  Durch die Erhöhung der Kundenbin-
dung und die Professionalisierung 
gegenüber Dritten (Kunden, Con-
sultants, Rating-Agenturen) wird die 
Marktstellung gestärkt. 

•  Mit der Durchführung wird die Anzahl 
der notwendigen Prüfungen durch 
externe sowie interne Prüfer stark 
reduziert. 

Fazit

Es ist absehbar, dass das Outsourcing 
von Geschäftsprozessen im Finanz-
sektor mittel- und langfristig weiterhin 
stark zunimmt. Um die Effizienz ohne 
einhergehenden Qualitätsverlust stei-
gern zu können, müssen bei der Aus-
wahl und laufenden Überwachung des 
Outsourcing-Partners Kontrollmaß-
nahmen eingesetzt werden. 

Neben ihrer Funktion als Instrument 
für die Implementierung und Über-
wachung umfassender Service Level 
Agreements haben sich Controls 
Reports nach SAS 70 international als 
Medium zum Informationsaustausch 
entwickelt. Sie sind also zu einem 
wesentlichen Bindeglied zwischen 
Outsourcer und Dienstleister geworden.

Typ I
Bericht über die Angemessenheit der Konzeption der 
internen Kontrollen

Typ II
Bericht über die Angemessenheit der Konzeption und die 
Wirksamkeit der internen Kontrollen

Darstellung der Organisation oder Struktur der internen
Kontrollen zu einem bestimmten Zeitpunkt

Typ I + Beschreibung der im Rahmen der Prüfung
durchgeführten Tests, einschließlich der angewendeten
Testverfahren und Testergebnisse

Beschreibung der Kontrollziele Explizite Beurteilung der getesteten Kontrollen auf ihre
Wirksamkeit

Beurteilung, ob die Kontrollen prinzipiell dazu geeignet
sind, bestimmte Kontrollziele zu erreichen, und ob diese 
zum Prüfungszeitpunkt in die jeweiligen Arbeitsprozesse 
integriert waren

Aussage, ob die jeweiligen Kontrollziele im Prüfungs-
zeitraum (mindestens sechs Monate) erreicht wurden

Abbildung 1: Controls Reports nach SAS 70 – Typ I und Typ II 
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Thema der nächsten Ausgabe

Ein Jahr UCITS III – eine 
Erfolgsstory?

Im Februar 2004 sind die Ände-
rungsrichtlinien zur damals bereits 
stark überalterten UCITS I-Richt-
linie in Kraft getreten. Sie bewirk-
ten wesentliche Änderungen für 
Investmentfonds-Anbieter in der 
EU. Durch UCITS III sollten die 
Produkte flexibler und grenzüber-
schreitende Aktivitäten weiter verein-
facht werden. 

Heute, ein Jahr nach Inkrafttreten 
der Änderungen, gibt es noch 
immer viele Details, die unklar sind 
oder von einzelnen Mitgliedsstaa-
ten unterschiedlich interpretiert 
werden. 

Der Artikel umfasst eine kurze 
Darstellung der Änderungen durch 
UCITS III, beleuchtet die wesent-
lichen offenen Fragen und zeigt 
notwendige Novellierungen auf.
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